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qen die Beysitzer und Handwerksleute-der Dörfer, als z. E. Schmidte, Leinweber re. ausgeschlssse»
worden sind, es aber billig ist, dag diese hieran um so mehr qleichfalß Participien müssen, als
der Ackermann, wann derselbe au seiner Erndte Schaden leider, dem ohne Ländereyen m der Gc-

meiade sich bcsindenden Profeßionisten, Tagelöhner, nichts zn verdienen geben kann, mithin deren
Abgang an dw Nahrung eine gewisse Folge von jener erlittenem Unglück ist; So soll dergleichen
Lenten'ein gleichmäßiger Erlaß an Contfibution und sonstigen Abgifteu zugestanden nnd dieselbe in
 diesem Stücke Unsrer'Gnade, wann sie sich sonst als fleißige und getreue Unterthanen aufführen,
auch würdig seyn, wohingegen Wir diejenigen, so sich eine Liederlichkeit oder Faulheit und Nach-
läßigkeit in ihren Geschafften zn Schulden kommen lassen, hiervon gänzlich ausschliessen und zn
de n Ende Unseren sämmtlichen Landräthen, Beamten, Greben und Vorstehern gnädigst anbefehlen,
in ihren über die sich ergebene Feldschaden an Unsre Kriegs- und Domainen-Cammer zu erstattenden
Berichten hiervon nach Pflicht und Gewissen die nöthige Anzeige zu thun. (Die Zersetzung folgt).

Citatio EdiSialis ,

1) Cs ist Vermöge bey dem Stadtgerichte alhier zu Neukirchen eingegangenen Attestats vom Ost-
IndischenHause zu Amsterdam Lorenz Hayner, so von hieraus gebürtig gewesen, am l8. Decemb.
1758. im Hospital zu Batavia ohnverheyrathet und ab intestato verstorben, dahero dann verschie
dene dessen Vaters- und Mutters Geschwister Kinder sich um die Extradition deS Defuncti Nach
lasses, so unter Verwaltung des Curatoris alhier vorhanden ist, nachgesuchet, hierbey es aber je-

- doch hauptsächlich mit darauf ankommt, ob dererjenigen, so einen Grad weiter Vater und Mut
ter, wovon sie das Erbrecht herleiten, zu obigem dato annoch im Leben gewesen; als werden solche
oder deren Successore« zum l. 2. und ztenmahl mithin peremtorie hiermit citirt, daß sie auf in«
stehenden Montag den 2ten September bey dem Stadtgerichte alhier erscheinen, und sich gehö
rig legitimircn können, wiedrigens aber sich zu gewärtigen, daß denen die sich hierzu in Termi
no mittelst Attestaten aus denen Kirchenbüchern legitimiret, die Erbschaft qsts. verabfolgt, die

übrige» aber pracludirt werden. -Neukirchen den 22ten Jul. 1776.
Zürftl. Heßischcs Stadtgericht hierseUast, Lehr.

Verpacht s Sachen.

1) Zu anberweiter Verpachtung der den 4ten Septembr. 3. c. pachtlos werdenden hohen und nie
dern Jagd des Wald-Cappeler Forstbezirkö ist Terminus licitationis auf Mittwochen den l^ten
hnj. Vormittags dahier auf Fürsil. Forststube anberahmt worden; es wird dahero solches denen
Pachtlustigen hierdurch bekannt gemacht. Cassel den 6tcu August 1776.

Aus 8ürftl. llvriegs- und Domainen-Lammcr.
2) Es soll die Koppeljagd vor Felsberg von Seiten derer Hrn. Schefferc auf 5 Jahr an den Meist--

bietenden öffentlich verpachtet werden, welches zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht wird,
damit diejenige Hr. Jagd-Liebhabere welche solche zu pachten gesonnen, sich inTermino licitatio
nis Donnerstag den 2yten August Vormittags um y Uhr bey Endes unterzeichnetem angeben,
die weitere Conditiones vernehmen, und darauf ihr Gebot thun können. Felsberg der, 2Zten Ju
lii 1776. Hormel, Schefferischer Gcsairitövogr.

Citationes Creditorum .

 l) Nachdem das denen beyden meineydigerweise desertirten Gebrüdern Jost und Henrich Spenge-
ler aus Dippach eigen gehörig gewesene Wohnhaus in eben gemeldeten Dippach nicht allein von
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